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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Fanggerät für Wurfartikel

(57) Hauptanspruch: Das Wurfartikel Fanggerät besteht aus
Draht, oder Kunststoff oder einem ähnlichen Rahmen, die
Überzogen sind mit Nylon, Stoff, Netz oder ähnlichen Mate-
rialien, und in der Mitte mit einem Netzmaterial ausgestattet
ist, das auch aus einem klarsichtigen Material, wie Folie oder
ähnlichem, sein kann.
Das Wurfartikel Fanggerät kann rund, eckig oder auch oval
geformt sein, ist zusammen faltbar, aber nicht zwingend.
Die offene Größe beträgt zwischen 10 und 80 cm.
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Beschreibung

[0001] Das Wurfartikel Fanggerät dient dazu, Wur-
fartikel, wie Bonbons, Schokolade, Kleinspielzeuge
oder andere Wurfartikel mit dem Wurfartikel Fangge-
rät auf zu fangen.

Schutzansprüche

1.   Das Wurfartikel Fanggerät besteht aus Draht,
oder Kunststoff oder einem ähnlichen Rahmen, die
Überzogen sind mit Nylon, Stoff, Netz oder ähnlichen
Materialien, und in der Mitte mit einem Netzmateri-
al ausgestattet ist, das auch aus einem klarsichtigen
Material, wie Folie oder ähnlichem, sein kann.
Das Wurfartikel Fanggerät kann rund, eckig oder
auch oval geformt sein, ist zusammen faltbar, aber
nicht zwingend.
Die offene Größe beträgt zwischen 10 und 80 cm.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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